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Verfahrensmanagement 
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Alles wird schwieriger … 
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„Zeit ist Geld“ … 

Voraussetzung für Vergütung 
nach EEG 2014: 
 
1)  Genehmigung bis 31.12.2016 
2)  Meldung an das Anlagenregister 

bis 31.01.2017 
3)  Inbetriebnahme bis 31.12.2018 
 



Janko Geßner / Dr. Jan Thiele | Aktuelle Fragen der Planung von Windenergieanlagen| © DOMBERT RECHTSANWÄLTE PartmbB 2015 5 

Was kommt danach? 

EEG 2017: Ausschreibungsverfahren 
 
•  Genehmigung als Teilnahme-

voraussetzung für Ausschreibung 
•  Ausnahme nur für Bürgerenergie-

gesellschaften => Angebot bereits 
vor Genehmigung mgl. 

•  Zuschlag erlischt, wenn Errichtung 
nicht innerhalb von 30 Monaten => 
Ziel: rechtssichere Genehmigung 
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Warum Verfahrensmanagement? 

•  strengere rechtliche Vorgaben 
•  Regional- und Bauleitplanung => 

sich ändernde Planungsumstände 
•  wechselndes „Stimmungsbild“ in 

der Bevölkerung 
•  Konkurrenten / Mitbewerber 
•  umfangreiche Verfahren mit 

 Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Ziel: 
 
WEA-Projekte 
 
(1) zügig 
(2) ohne Gericht 
(3)  rechtssicher 
 
zur Genehmigung 
führen	
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Teil 1 
… zügig … 
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
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7 Monate 

3 Monate 

Wunsch und Wirklichkeit 
	

	

§ 10 Abs. 6 a BImSchG: ab Vollständigkeit der 
Antragsunterlagen   

Förmliches Genehmigungsverfahren  

Vereinfachtes Genehmigungsverfahren 

Aber: verlängerbar 
und in der Praxis 
kaum eingehalten 
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„Verfahrensinstrumente“ 
	
	

1.  Antragsberatung 
2.  Vollständige Antragsunterlagen 
3.  Erörterungstermin 
4.  Externer Projektmanager 
5.  Externer Sachverständiger 
6.  Sonstige Mittel zur Beschleunigung 
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Antragsberatung 
	

•  § 2 Abs. 2 9. BImSchV 
•  Behörde soll im Hinblick auf die Antragstellung 

beraten => Abstimmung des zeitlichen Ablaufs 
•  Abstimmung des Prüfungsumfangs und möglicher 

Genehmigungshindernisse 
•  Wichtig: Gute Vorbereitung! 
•  Regelmäßige Begleitung => „Kontaktpflege“ 
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Richtige & vollständige Antragsunterlagen 
	

•  Selbstverständlichkeit?! 
•  in Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung beson-

dere Bedeutung: 
•  Nachreichung von Unterlagen => ggf. erneute 

Auslegung (und nachträgliche Erörterung) 
•  Antragsänderung im Verfahren: Verzicht auf 

Auslegung und Erörterung nur, wenn keine 
zusätzlichen nachteiligen Auswirkungen 

•  Probleme: unvollständige Kartierung, fehlender 
Standsicherheitsnachweis, Nachweis rechtlicher 
Sicherung … 



Janko Geßner / Dr. Jan Thiele | Aktuelle Fragen der Planung von Windenergieanlagen| © DOMBERT RECHTSANWÄLTE PartmbB 2015 13 

Erörterungstermin - Vorher 
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Erörterungstermin 

MAZ	online	
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Erörterungstermin - Nachher 
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Worauf ist zu achten? 
•  Einwendungen anfordern 
•  Einwendungskatalog erarbeiten 

•  Generalprobe 
•  „Regiebuch“ und „Mikrofongewalt“ 
•  nicht Einwender, sondern Behörde überzeugen 
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Unterstützung durch externen 
Projektmanager	

 
•  Rechtsgrundlage: § 2 Abs. 2 Nr. 5 9. BImSchV 
•  Auswertung von Stellungnahmen/Einwendungen 
•  Zuarbeit von Nebenbestimmungen 
•  Zuarbeit Bescheidentwurf (zusammenfassende Dar-

stellung) 
•  Oft führt schon die Ankündigung zur Beschleuni-

gung bei Behörde! 
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Einschaltung eines externen Sachverständigen 	

•  Rechtsgrundlage § 13 Abs.1 S.4 9. BImSchV 
•  Vor allem bei Naturschutz! z.B. Erlass MUGV Bbg: 
„Aus diesem Grund hat die Naturschutzbehörde die Monatsfrist für 
die Abgabe ihrer Stellungnahme ... unbedingt einzuhalten. Sollte 
dies im Einzelfall wegen der Schwierigkeit der Prüfung nicht möglich 
sein, teilt das ... zuständige Referat dem Genehmigungsreferat dies 
unter Angabe der Gründe mit. Falls absehbar ist, dass die Prüfung 
mehr als einen Monat in Anspruch nimmt, ist gem. § 13 Abs.1 S.4 der 
9. BImSchV zu verfahren und mit Einwilligung des Antragstellers 
ein Sachverständiger mit der Prüfung zu beauftragen.“ 
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Sonstige Mittel	

•  Befangenheit 
•  Dienstaufsichtsbeschwerde 
•  Fachaufsichtsbeschwerde 
•  Androhung (und Vollzug) Untätigkeitsklage 
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Teil 2 
… ohne Gericht … 
Sach- und Rechtsfragen mit der Behörde klären 
 
 

 



Janko Geßner / Dr. Jan Thiele | Aktuelle Fragen der Planung von Windenergieanlagen| © DOMBERT RECHTSANWÄLTE PartmbB 2015 24 

Gerichtsverfahren vermeiden 

•  Beurteilungsspielräume der 
Behörde nutzbar 

•  Rechte haben und Recht 
bekommen … 

•  Dauer von Gerichts-
verfahren 

•  Prozess- und Kostenrisiko 
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Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
Windenergieanlagen 
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Fallbeispiel 

•  Dreiecke: neuer Antrag 
(2 WEA) 

•  grüne Punkte: Bestand 
•  südlich BAB: 12 WEA 

mit UVP 
• westlich: vier WEA 

(1994 IB) 
•  östlich: zwei WEA 

(2004 IB) 
•  Abstand südl. 1.500 m 
•  getrennt durch BAB! 

1.500	m	
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VG Halle, B. v. 30.06.2015 (aufgehoben!) 

•  Antragsteller und Widerspruchsführer: Betreiber der östlich 
gelegenen WEA -> Ziel: Verhinderung  

•  Thema (eigentlich): Standsicherheit! 
•  VG Halle: Antrag wird stattgegeben 

„ ... dürfte an einer erforderlichen Umweltverträglichkeits-
prüfung oder jedenfalls an einer allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalls fehlen …“ 
„ … Zusammenschau mit den in der Umgebung bereits 
vorhandenen … südwestlich gelegenen WEA … 
Wirkungsbereiche der Umweltgüter zusammen auswirken 
(z.B. Schall, Avifauna und Landschaftsbild) ... 
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Neue Rechtsprechung „Windfarm“ 

„Die in erster Linie auf optische und akustische Beeinträch-
tigungen zugeschnittene typisierende Betrachtung anhand 
des am Rotordurchmesser orientierten Abstands der An-
lagen ist allein nicht hinreichend aussagekräftig; auch 
hinsichtlich der anderen artspezifischen Beeinträchtigungen 
muss ermittelt werden, bis zu welchem Abstand sie zu 
erwarten sind.“ 
 
(OVG Münster, B. v. 23.07.2014, 8 B 356/14 –Rn. 71, juris) 
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Rechtsprechung „Windfarm“ 

•  Keine Wahrscheinlichkeitsschwelle -> „abstrakte Mög-
lichkeit kumulierender nachteiliger Auswirkungen“ 
ausreichend 

•  Abstandskriterien der LAG VSW: Prüfbereiche! -> 
regelmäßig abstrakt maximal möglicher Einwirkungs-
bereich von Windenergieanlagen im Sinne des UVPG 

•  Prüfungsmaßstab bei Vorprüfung: weiter als bei den 
nachgelagerten Umweltprüfungen. 

 

(OVG Münster, B. v. 23.07.2014, 8 B 356/14 – juris, Rn. 72) 
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Abgrenzung Einwirkungsbereiche 

WEA-Erlass	NRW	2015	V=Vorkommen geschützter Art       X=WEA-Vorhaben 

 

 37

des alten Helgoländer Papieres aus 2007 als auch auf der Grundlage 
des damals bekannten Entwurfsstand des neuen Papiers (im Leitfaden 
zitiert als LAG VSW in Vorb.) zusammengestellt. Der im oben genann-
ten Leitfaden bereits berücksichtigte Entwurf des neuen Helgoländer 
Papiers entspricht bezüglich der Arten und der jeweiligen Abstands-
empfehlungen im Wesentlichen der später veröffentlichten Fassung 
vom 15.04.2015. Die Abstandsempfehlungen der LAG VSW wurden im 
oben genannten Leitfaden als Empfehlung für die Untersuchungs-
gebiets-Abgrenzung im Anhang 2 des Leitfadens aufgegriffen und auf-
grund der regionalen Kenntnisse in NRW gegebenenfalls modifiziert - 
ebenfalls unter Bezugnahme auf den damals bekannten Entwurfsstand. 

Bei der Abgrenzung einer Windfarm ist der Einwirkungsbereich auf der 
Grundlage von Anhang 2 des oben genannten Leitfadens zu ermitteln 
(dort: Radius des Untersuchungsgebiets gemäß Spalte 2 beziehungs-
weise bei Arten mit einer Angabe in Spalte 3 Radius des erweiterten 
Untersuchungsgebietes). 

Die entsprechenden artspezifischen Untersuchungsradien (um die ein-
zelnen Windenergieanlagen gelegt) stellen somit regelmäßig den abs-
trakt maximal möglichen Einwirkungsbereich von Windenergieanlagen 
im Sinne des UVPG dar. Überschneiden sich diese Einwirkungsberei-
che  verschiedener Einzelanlagen oder mindestens einer Anlage einer 
Konzentrationszone sind die betreffenden Einzelanlagen und die ge-
samte Konzentrationszone zu einer Windfarm zu verbinden. 

 

Im oben dargestellten Beispiel sind die drei neu geplanten Anlagen 
(X Neu) mit der Einzelanlage (X Alt 1) sowie mit den drei Anlagen der lin-
ken vorhandenen Konzentrationszone (X Alt 2) zu einer Windfarm zu 
verbinden. Alle sieben Anlagen sind durch die Einwirkungsbereiche der 
nächstgelegenen Anlagen zum Brutvorkommen (V1) einer windenergie-
empfindlichen Vogelart miteinander verknüpft. Die Einwirkungsbereiche 
ergeben sich aus dem artspezifischen Untersuchungsradius (R) gemäß 
Anlage 2 des oben genannten Leitfadens um die entsprechenden 



Janko Geßner / Dr. Jan Thiele | Aktuelle Fragen der Planung von Windenergieanlagen| © DOMBERT RECHTSANWÄLTE PartmbB 2015 31 

Rechtsprechung „Windfarm“ 

OVG Münster: bei hinzutretenden WEA kein Neuvorhaben, 
sondern Änderung/Erweiterung des bestehenden 
Vorhabens „Windfarm“ durch neue WEA 
•  § 3 b Abs. 5 S. 1 i.V.m. § 3c S. 1 UVPG: Gegenstand der 

Vorprüfung: nicht nur die Umweltauswirkungen der 
Erweiterung, sondern Erweiterung + Bestand 

•  Umweltauswirkungen des bestehenden Vorhabens zu 
berücksichtigen 

•  Erfordernis einer umfassenden, sich auf alle Vorhaben 
bzw. deren Teile erstreckenden Betrachtung 

 
(OVG Münster, B. v. 24.06.2015, 8 B 315/15 – juris, Rn. 44) 
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Kritik an Entscheidung OVG Münster 

...kann der Umstand allein, dass ein Brutplatz zugleich im 
Prüfbereich von ... Windenergieanlagen liegt, nicht die An-
nahme einer Windfarm begründen. Ansonsten wäre die 
Zugehörigkeit zu einer Windfarm bei entsprechender Lage 
eines Brutplatzes des Rotmilans oder der Rohrweihe 
grundsätzlich selbst bei bis zu 12 km voneinander entfernt 
gelegenen Windenergieanlagen denkbar. Ein derart 
(räumlich) weitreichendes Verständnis des Begriffs der 
Windfarm ist indes nicht angezeigt.. 
 
(VG Arnsberg, U. v. 27.10.2015 – 4 K 1499/14 –, Rn. 137, 
juris) 
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Neuer Ansatz VGH München 
Änderung/Erweiterung eines Vorhabens oder nachträgliche 
Kumulation mehrerer Vorhaben? 
 
•  Begriff der Änderung/Erweiterung bestimmt sich nicht 

nach dem UVPG, sondern nach materiellem Recht 
•  Neuerrichtung einer WEA: regelmäßig selbst eine Anlage 

im Sinn von § 3 Abs. 5 BImSchG, kein betriebsnot-
wendiger Teil einer anderen Anlage oder Nebeneinrich-
tung -> eigenständiges Vorhaben nach UVPG 
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Neuer Ansatz VGH München 

„... verlangt die neuere Rechtsprechung des BVerwG mehr als 
die Möglichkeit von Umweltauswirkungsüberschneidungen.     
§ 3b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UVPG verlangt eine Ausführung „auf 
demselben Betriebs- oder Baugelände“ und eine Verbindung 
„mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtun-
gen“. Dies setzt einen räumlich-betrieblichen Zusammenhang 
bzw. einen funktionalen und wirtschaftlichen Bezug der 
Anlagen aufeinander voraus. Angesichts eines Abstands der 
WKA 4 zu den hier streitgegenständlichen Windkraftanlagen 
WKA 1 und WKA 5 von 2.000 m bzw. 1.900 m versteht sich 
jedenfalls nicht von selbst, dass dergleichen zu bejahen ist.“ 
 
(BayVGH, B. v. 10.12.2015 – 22 CS 15.2247 –, Rn. 36, juris) 
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Berücksichtigung von artenschutz-
fachlichen Vermeidungsmaßnahmen 

•  UVP-Vorprüfung: Tötungsrisiko muss nicht zwingend 
bereits vollständig ausgeschlossen sein, um von 
Durchführung einer UVP abzusehen.  

•  Berücksichtigung von Abschaltung und Monitoring als 
Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahmen möglich 

•  bei WEA-Vorhaben üblich und als grundsätzlich geeignet 
anzusehen, um das Tötungs- und Schädigungsrisiko für 
etwaig gefährdete Fledermäuse zu vermeiden/verringern 

VGH Mannheim, B. v. 23.02.2016 – 3 S 2225/15 -,  
VGH Kassel, B. v. 03.11.2015 – 9 B 1051/15, 9 E 1161/15 –, 
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Behördliche Prüfungstiefe UVP-Vorprüfung 

•  Vorhabenträger: kann zur Vermeidung nicht gerechtfertig-
ter UVP verlangen, dass Vorprüfung mit gegenüber dem 
„Standardprogramm“ größerer Untersuchungstiefe erfolgt, 
wenn er geeignete Unterlagen vorlegt -> insbesondere 
artenschutzfachliche Untersuchungen 

•  Belange des Vorhabenträgers: auch dadurch zu wahren, 
dass Behörde ihm vor Abschluss ihrer Prüfungen 
(erneute) Gelegenheit zur Äußerung gibt  

•  Vorhabenträger: kann Beurteilungsgrundlage der Behörde  
durch „Nachschieben“ ergänzender Angaben verbreitern 
und ggf. günstigeres Ergebnis, d.h. Vermeidung einer 
UVP, erreichen  
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Denkmalschutz als Zulassungshürde? 
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§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG 

Die Genehmigung ist zu erteilen, 
 
„wenn […] andere öffentlich-rechtliche Vorschriften der 
Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht 
entgegenstehen.“ 
 
=> auch Landes-Denkmalschutzrecht 
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Wann ist ein Denkmal ein Denkmal? 

•  Denkmalschutzgesetze der Länder 
•  Grundsatz: Kulturdenkmale sind zu schützen 
•  Kulturdenkmale sind Baudenkmale, Bodendenk-

male, bewegliche Denkmale und Denkmale der 
Erdgeschichte 

•  Eintrag im Denkmalverzeichnis 
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Erhebliche Beeinträchtigung, wenn 

die Schutzbedürftigkeit des  

 VG Hannover v. 26. Mai 2016, 12 A 11746/14 
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Denkmalschutz und Windenergieplanung 

•  Substanz oder Erscheinungsbild betroffen? in der Regel bei 
WEA nur Erscheinungsbild (außer Bodendenkmäler) 

•  Umgebungsschutz: in der Regel nur Denkmal, nicht die 
Umgebung als solche geschützt. 
–  Umgebung ist nicht in Metern zu messen 
–  Einzelfallbetrachtung (beeinflussen) in Bezug auf das 

jeweilige Denkmal im Hinblick auf dessen 
Ausstrahlungskraft  

–  „Aura“, Wirkungszusammenhang, Sichtbeziehung auf 
das Denkmal, „Sichtachsen“. 

•  Kulturlandschaft als Denkmalschutzgut? 
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Grundsatz 
„Umgebungsschutz eines Denkmals verlangt nicht, dass 
sich neue Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals 
völlig an dieses anpassen müssten oder andernfalls zu 
unterbleiben hätten. Sie müssen sich aber in dem Sinne an 
dem Denkmal messen lassen, dass sie es nicht 
gleichsam erdrücken, verdrängen oder es an der die 
gebotenen Achtung gegenüber dem Denkmal 
verkörperten Werte fehlen lassen dürften.“ 

 
(OVG Greifswald vom 16.04.2014, 3 M 29/14) 
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Umgebungsschutz 

Geschützt ist Anblick auf das Denkmal, nicht Blick aus dem 
Denkmal (OVG NRW v. 12.02.2013, 8 A 96/12) 
 
„Allein, dass der Anblick des Denkmals als Objekt aus irgend-
einer Perspektive nur noch eingeschränkt möglich ist oder dieses 
nur noch zusammen mit einer veränderten Umgebung wahr-
genommen werden kann, reicht nicht aus.“ 
 
(OVG Greifswald v. 16.04.2014, 3 M 29/14) 
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Das Denkmal gibt den Maßstab vor… 

Quelle:	www.denkmal-gutachter.de	
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Gemeinsame Sichtbarkeit ist grds. noch keine 
Beeinträchtigung 

 

Visualisierung	ESWE	
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Gemeinsame Sichtbarkeit ist grds. noch keine 
Beeinträchtigung 

 

Visualisierung	ESWE	
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Erdrücken, Verdrängen, Überformen? 
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Erdrücken, Verdrängen, Überformen? 

Visualisierung	ESWE	
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Wer entscheidet? 
•  nicht „jedermann“ oder „Durchschnittsmensch“ 

•  „… teilt der beschließende Senat die Auffassung des 
Verwaltungsgerichts, dass diese Bewertung - soweit sie 
auf einer optischen Wahrnehmung basiert - auf der 
Grundlage des Urteils eines sachverständigen 
Betrachters vorzunehmen ist, dessen Maßstab von 
einem breiten Kreis von Sachverständigen getragen 
wird.“ (VGH Kassel v. 07.05.2013, 4 A 1433/12.Z) 

•  WEA-Erlass Nds: Die Bewertung der Denkmalschutz-
behörde hat rechtlich keine Bindungswirkung! 
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Natur- und Artenschutz 
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Alternativenprüfung 

•  Beeinträchtigungen vermeidbar, wenn zumutbare Alterna-
tiven, den mit Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort 
ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu erreichen, gegeben (Eingriffsregelung) 

•  Vermeidungsgebot: zwingt nicht zur Aufgabe des Vorhabens 
oder bei in Betracht kommenden (Standort-)Alternativen den 
ökologisch günstigsten zu wählen  

•  Beeinträchtigungen, die durch Inanspruchnahme von Natur 
und Landschaft am Ort des Eingriffs zwangsläufig hervorge-
rufen werden, nimmt Naturschutzrecht als unvermeidbar hin  
(VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 19.07.2010 – 8 S 77/09 –, 
Rn. 59, juris). 



Janko Geßner / Dr. Jan Thiele | Aktuelle Fragen der Planung von Windenergieanlagen| © DOMBERT RECHTSANWÄLTE PartmbB 2015 52 

Alternativenprüfung 

•  Vermeidungsgebot: umfasst nicht solche Maßnahmen, 
die eine so erhebliche Umgestaltung des Vorhabens zur 
Folge hätte, dass das umgestaltete Vorhaben bei 
objektiver Betrachtung nicht mehr als vom Antrag des 
Vorhabenträgers erfasst betrachtet werden kann (vgl. 
Kratsch, NuR 2009, S. 398, 398 m.w.N.)  

•  Forderung nach: geringerer Anlagenhöhe, anderem 
Anlagentyp oder weniger Anlagen nicht begründbar 
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FFH-Gebietsschutz 

•  § 34 BNatSchG: „erhebliche Beeinträchtigung“ des Gebiets  
•  Maßstab = gebietsbezogene Erhaltungsziele und 

Schutzzwecke  

•  auch durch Einwirkungen von außen ins Gebiet möglich 

•  FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich, wenn und soweit  
Beeinträchtigungen nicht offensichtlich ausgeschlossen 
werden können, also zumindest vernünftige Zweifel am 
Ausbleiben von erheblichen Beeinträchtigungen bestehen  

•  FFH-Vorprüfung: erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-
gebiets ernstlich zu besorgen 
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Funktionsverlust 

WEA außerhalb von Schutzgebieten-> relevant, wenn Funk-
tionsverlust des Schutzgebietes zu besorgen ist:  
•  Gefahr einer möglichen Verriegelung des Gebietes  
•  Barrierewirkung dergestalt, dass Vögel darin gehindert wer-

den, das Schutzgebiet zu erreichen oder zwischen Nah-
rungs- und Rastplätzen, die sich jeweils in einem Schutz-
gebiet befinden, zu wechseln (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 
17.10.2013 – 12 KN 277/11, zuletzt OVG Magdeburg, Urt. v. 
20.01.2016 – 2 L 153/13 – S. 22 EA) 

•  setzt regelmäßigen Austauschverkehr voraus  
•  bloße Erschwerung, Schutzgebiet zu erreichen, reicht nicht 
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Schutz außerhalb des FFH-Gebietes 

•  z.B. Kraniche in Erhaltungszielen des FFH-Gebiets genannt 
und damit „Bestandteil“ des SPA-Gebietes „Uckerniederung“ 

•  Aufenthalt auf Vorsammelflächen außerhalb des Gebietes? 
Tiere transportieren nicht gleichsam den Gebietsschutz mit sich 
in die Umgebung hinaus (OVG Magdeburg, a.a.O., S. 27 EA) 

•  Vorsammelflächen im Projektgebiet außerhalb des FFH-
Gebietes -> nicht FFH-relevant 

•  daher: Artenschutzrecht? –> Vorsammelflächen bzw. (einfache) 
Nahrungsflächen artenschutzrechtlich kein Schutzobjekt  

•  daher -> Abarbeitung in der Eingriffsregelung 

55	
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Teil 3 
… rechtssicher … 
Abwehr von Rechtsmitteln Dritter 
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„Baustopp“ vermeiden 

Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit 
 

•  Widerspruch im Immissionsschutzrecht hat auf-
schiebende Wirkung, d.h. Genehmigung nicht 
umsetzbar! 

•  auch unbegründeten Widersprüchen kommt auf-
schiebende Wirkung zu!  

•  daher § 80 Abs. 1 Nr. 4 VwGO: besonderes öffent-liches 
bzw. privates Interesse 

•  bei Genehmigung / Zulassung vorzeitiger Beginn  
•  mit Genehmigung verbinden!  
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vorzeitiger Baubeginn 
	

•  Antrag § 8a BImSchG 
•  Prognose Genehmigungsfähigkeit 
•  Öffentliches oder berechtigtes Interesse: z. B. 

Einspeisevergütung 
•  Verpflichtungserklärung zum Schadensersatz und 

Rückbau 
•  Inhalt: Wegebau, Fundament, ggf. Turm 
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Klagerechte 
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Verbandsklage, § 2 UmwRG 

•  Verbandsklagerecht: ohne Verletzung in eigenen 
Rechten geltend machen zu müssen 

•  anerkannte Umweltvereinigung 
•  Rechtsbehelf gg. Entscheidungen über Vorhaben, für die 

eine UVP-Pflicht bestehen kann 
•  EuGH (Altrip v. 7.11.13 C-72/12): grundsätzlich jeder 

Verfahrensfehler bei UVP-Vorprüfung oder Durchführung 
der UVP rügefähig 

•  in Brandenburg: derzeit zwei Bürgerinitiativen als 
Umweltvereinigung anerkannt 
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Verbandsklage, § 64 BNatSchg 

•  anerkannte Naturschutzvereinigung 
•  Mitwirkungsrecht muss gegeben sein: u.a. vor der 

Erteilung von Befreiungen von Geboten und Verboten 
zum Schutz von Natura 2000-Gebieten 

•  auch dann, wenn Behörde unter Verkennung der Rechts-
lage Befreiung für nicht erforderlich gehalten und damit 
Mitwirkungsrecht unterlaufen hat 

•  nicht bei jeder Befreiung: z.B. nicht bei Ausnahme / Be-
freiung von § 44 Abs. 1 BNatSchG oder LSG 
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Neues zur „Präklusion“ 

•  § 10 Abs. 5 BImSchG und § 2 Abs. 3 UmwRG: 
•  Beschränkung des Klagerechts auf solche Einwen-

dungen, die ein Naturschutzverband/Privater 
innerhalb der Frist des § 10 Abs. 3 Satz 4 BImSchG 
erhoben hat 

•  nur wer rechtzeitig Einwendungen erhebt, darf klagen 
=> Rechtssicherheit 

 
->  Überholt! 



Janko Geßner / Dr. Jan Thiele | Aktuelle Fragen der Planung von Windenergieanlagen| © DOMBERT RECHTSANWÄLTE PartmbB 2015 63 

Folge 

•  Umweltverbände (und sonstige Dritte): Klagen gegen 
Genehmigungen auch wegen Mängel der Antragsunter-
lagen oder anderer Argumente, die im Genehmigungs-
verfahren nicht oder nicht rechtzeitig gerügt wurden 

•  nachträgliche Ergänzungen / neue Argumente sind zu 
berücksichtigen 

-> taktisches Einwendungsverhalten 
-> größere Rechtsunsicherheit, Verzögerungen 
-> erfordert noch mehr Sorgfalt bei Antragsvorbereitung 
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Umgang mit kommunalem „Störfeuer“ 
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Eines schönen Morgens… 
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Ausgangslage 

•  Sofort vollziehbare Genehmigung 

•  zumutbares Erschließungsangebot liegt vor 

•  Baubeginn steht bevor 

•  Gemeinde „weigert“ sich, Zuwegung freizumachen 

•  Was nun? 
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Eilrechtsschutz § 123 VwGO  

•  Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung 
•  Rechtsweg Verwaltungsgericht oder Zivilgericht? 
•  Öffentlich-rechtliche Streitigkeit, wenn der Weg „öffentlich 

genutzt“ wird (kein reiner Privatweg) 
•  Kabelverlegung eher zivilrechtlich 
•  § 123 VwGO: Anordnungsanspruch und Anordnungs-

grund für Einstweilige Verfügung 
•  Abwendung wesentlicher Nachteile und keine Vorweg-

nahme der Hauptsache 
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Anordnungsanspruch 

•  Anspruch auf Nutzung und Befestigung des Weges? 
•  VG Koblenz v. 23.10.2014, 4 L 905/14.KO (+): 

„... kommt der Antragstellerin eine aus Art. 14 Abs. 1 
GG abgeleitete subjektive Rechtsstellung auf 
Benutzung des Wirtschaftsweges zu, die inhaltlich dem 
Notwegerecht gem. § 917 BGB entspricht, aber 
öffentlich-rechtlich als unmittelbarer Anspruch auf 
Benutzung ... ausgestaltet ist.“ 
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Anordnungsanspruch 

•  VG Koblenz v. 23.10.2014, 4 L 905/14.KO : 

„die immissionsschutzrechtliche Genehmigung hat zu 
Lasten der Gemeinde eine Eigentumsinhaltsbeschränkung 
öffentlich-rechtlicher Qualität zu Folge“ 
 

•  selbst wenn Genehmigung  durch Gemeinde angefochten 
wird, verbleibt es bei Beschränkung des Eigentums durch 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 

•  zumutbares Erschließungsangebot unterbreitet 
•  Anordnungsgrund besteht wegen Verzögerung  
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Umgang mit Veränderungssperre  
	

Genehmigungsantrag	
	

Gemeinde	beteiligt:	Aufstellungsbeschluss	B-Plan	und	
Veränderungssperre	

	
	

Versagung	Einvernehmen	der	Gemeinde	

	
Was	nun???	
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Verhinderungsplanung? 

u.a. OVG Berlin-Brandenburg v. 23.02.2016, OVG 11 S 50.15: 
 
•  Eine Veränderungssperre darf erlassen werden, wenn die 

Planung, die sie sichern soll, einen Stand erreicht hat, der 
ein Mindestmaß dessen erkennen lässt, was Inhalt des zu 
erwartenden Bebauungsplans sein soll. 

•  Die Veränderungssperre darf nicht eingesetzt werden, um 
lediglich die Planungszuständigkeit, die Planungshoheit der 
Gemeinde zu sichern. Eine Negativplanung, die sich darin 
erschöpft, einzelne Vorhaben auszuschließen, reicht nicht 
aus. 
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Offensichtliche Rechtswidrigkeit 

•  Prüfung der Veränderungssperre durch Behörde 
zulässig? 

•  OVG Lüneburg v. 15.10.1999, 1 M 3614/99: „Die nach 
Landesrecht zur Ersetzung des Einvernehmens der 
Gemeinde zuständige Behörde ist befugt, sich über eine 
unwirksame Veränderungssperre hinwegzusetzen.“ 

•  OVG Münster v. 30.06.2005, 20 A 3988/03: 
Normverwerfung „in engen Grenzen“  => d.h. bei 
eindeutiger, d.h. offensichtlicher Unwirksamkeit 
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•  Frühzeitig beginnen 

•  Sorgfältig vorbereiten 

•  Konsequent durch-
führen 

•  Freundlich und 
bestimmt 
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